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Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Kempten (Allgäu)

Az 51 Cs 310 Js 7626/23 jug

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

des Amtsgerichts - Jugendrichter - Kempten (Allgäu)

In dem Strafverfahren gegen

1)

2)

3)

4)

aufgrund der Hauptverhandlung vom 07.08.2023, an der teilgenommen haben:

Richterin am Amtsgericht
als Jugendrichterin

Staatsanwalt

als Vertreter der Staatsanwaltschaft

JArı EEE
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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A.

Der Angckacrc schuldig der Nötigung in 20 tateinheitlichen Fällen.

1. Der Angeklagte wird deswegen verwarnt.

2 Dem Angeklagten wird auferlegt,

a) nach näherer Weisung des zuständigen Jugendamtes binnen 3 Monaten
50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu erbringen;

b) binnen 2 Monaten einen 3-seitigen, handschriftlichen Aufsatz zur Gewaltenteilung
zu verfassen.

Von der Auferlegung der Kosten wird gemäß $ 74 JGG abgesehen.

Seine eigenen notwendigen Auslagen hat der Angeklagte jedoch selbst zu tragen.

Angewendete Vorschriften; $$ 240 Abs. 1, Abs. 2, 52 StGB, 88 1, 105 JGG

B.

Die Angeklagte BE: schuldig der Nötigung in 20 tateinheitlichen Fällen und wird des-
halb zu einer

Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 EUR

verurteilt.

Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen.

Angewendete Vorschriften: 88 240 Abs. 1, Abs. 2, 52 StGB

c

Der Angeklagte BE: schuldig der Nötigung in 20 tateinheitlichen Fällen und wird
deshalb zu einer

Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 20 EUR

verurteilt.

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen.

Angewendete Vorschriften: 88 240 I, II, 52 StGB




